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BEGRÜNDUNG 
 
1. ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG 
 
 Das Plangebiet liegt östlich der Miltenberger Straße/Staatsstraße 2309 zwischen der 

Berliner Straße und dem Seeweg. 
 Auf dem Grundstück des Turnvereins Erlenbach a. Main 1905 e.V. am Seeweg plant ein 

Investor den Neubau von Fachmärkten zur Nahversorgung. 
 
 Zur Gewährleistung einer sachlich fundierten und rechtlich abgesicherten Einzelhan-

delsentwicklung unter Berücksichtigung des Städtebaus wurde 2010 ein Einzelhandels-
konzept durch die BulwienGesa AG, München erarbeitet, dessen Ergebnisse mit Bericht 
vom 04. Oktober 2010 vorliegen. 

 
 In dem Einzelhandelskonzept wird der Bereich um das Sportplatzgelände des TVE als 

Potenzialstandort und Ergänzungsfläche für künftige Einzelhandelsentwicklungen für ein 
Nahversorgungszentrum im Stadtgebiet Erlenbach a. Main bewertet. Da auf dem TVE-
Gelände Warengruppen bzw. Sortimente angesiedelt werden können, die sich funktional 
und flächenseitig in dem zentralen Versorgungsbereich Bahnstraße nur sehr schwierig 
realisieren lassen.  

 
 Das im Juli 2014 und Oktober 2015 von der Fachmärkte Erlenbach GmbH, Depotstraße 

2, 63843 Niedernberg, vertreten durch Herrn Werner Kunkel, vorgelegte Konzept für den 
Neubau von Fachmärkten sieht eine ALDI-Filiale mit ca. 1.100 m², einen REWE-
Getränkemarkt mit ca. 650 m² und einen Fachmarkt mit ca. 800 m² vor.  

 
 Das Baugrundstück liegt im unbeplanten Innenbereich. Die Regelung der planungsrecht-

lichen Zulässigkeit der Vorhaben erfordert die Aufstellung eines Bebauungsplanes und 
die Ausweisung einer Sondergebietsfläche (SO) mit der Zweckbestimmung „Einzelhan-
del“ gemäß § 11 BauGB.   

 Die Aldi-Filiale überschreitet mit der geplanten Verkaufsfläche die Grenze der Großflä-
chigkeit und stellt somit ein Einzelhandelsgroßprojekt dar, das nur in einem Kerngebiet 
oder in einen speziell hierfür festgesetzten Sondergebiet zulässig ist. Aufgrund der Ver-
kaufsfläche (> 800 m²) ist daher in einem Teilbereich des Plangebietes ein „Sonstiges 
Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ gemäß § 11 Abs. 
3 Nr. 2 BauGB festzusetzen.  

 
 Bereits am 30.06.2011 wurde vom Stadtrat der Aufstellungsbeschluss für einen Bebau-

ungsplan zur Errichtung eines Nahversorgungszentrums auf dem Gelände des TVE ge-
fasst. Das anschließende Aufstellungsverfahren führte nicht bis zum Erreichen der 
Rechtskraft.  

 Am 31.07.2014 wurde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur 
Verwirklichung eines Fachmarktkonzeptes (kein Vollsortimenter) beschlossen und der 
Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 2011 aufgehoben. 

 
 Folgende Vorgaben waren Bestandteil des Beschlusses: 
 
 - Fachmarktkonzept (nicht Vollsortimenter) mit mindestens zwei selbständigen  
  Baukörpern, 
 - eingeschossige Bauweise, 
 - Andienung mit Waren und die Kundenzufahrt nicht über die Miltenberger Straße, 
 - in den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die Beschlüsse des Stadtrates 
  vom 21.10.2010, 28.02.2012 und 26.04.2012 zum Einzelhandelsgutachten  
  (BulwienGesa) umzusetzen. 
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 Um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine zweite Erschließung der Fach-
märkte zu schaffen, wird am 22.10.2015 der Beschluss gefasst, für den Bereich des be-
stehenden Geländes des TV Erlenbach am Seeweg, unter Einbeziehung von Grund-
stücksflächen des bestehenden REWE-Marktes, einen Bebauungsplan nach § 13a 
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung für den Neubau der Fachmärkte ALDI 
und REWE und eines Gewerbeobjektes mit Handel und Dienstleistung aufzustellen.  

 Grundlage für die Bauleitplanung sind die Festlegungen zum Einzelhandelskonzept ge-
mäß den Stadtratsbeschlüssen vom 21.10.2010, 28.02.2012, 26.04.2012 und 
31.07.2014. 

 Die am 30.06.2011 beschlossene Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung 
eines Nahversorgungszentrums wird aufgehoben.  

 
 Bei der Bauleitplanung ist die „Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsberei-

che“ als Belang zu berücksichtigen. Die damit verbundene Sicherstellung einer wohnort-
nahen Versorgung ist von hoher städtebaulicher Bedeutung. Die Entwicklung von 
Standorten in integrierter Lage schützt vor einer Ausdünnung des wohnungsnahen An-
gebotes mit Gütern des täglichen Bedarfs. 

 
 Die Lage des Sportplatzgeländes an der Miltenberger Straße ist als verkehrsgünstig zu 

bezeichnen. Die Realisierung des Fachmarktkonzeptes kann das Versorgungsnetz stär-
ken und für eine Rückgewinnung von Kaufkraft nach Erlenbach a. Main sorgen. 
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2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH UND BESCHREIBUNG DES GEBIETES 
 
 Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt inmitten des Siedlungsbereiches der Stadt 

Erlenbach a. Main östlich der Ortsdurchfahrt (St 2309). Im Westen begrenzt die Milten-
berger Straße (St 2309) das Gebiet. Im Süden ist die angrenzende Straßenfläche des 
Seeweges in den Geltungsbereich einbezogen. 

 
 Die Geländehöhen liegen zwischen 137 m üNN an der Überfahrt zum bestehenden 

Parkplatz des REWE-Marktes und 140 m üNN an der Kundenzufahrt am Seeweg. 
 Im Bereich der geplanten Gebäude ist das Relief weitestgehend eben bei einer Höhen-

lage von ca. 139 m üNN. 
 

 
 
 Abbildung 1      Geltungsbereich (ohne Maßstab) 
 
 Die Gebietsgröße beträgt  1,30 ha. 
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 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen folgende Flurnummern: 
 - 2694/23, 2630, 2630/1, 2635/1, 2635/5, 
 - teilweise: 2628 (im Bereich der Zufahrt von der Berliner Straße), 
  2621/2 und 2592 (Teilflächen Gehweg - und Straßenflächen im Einmündungs- 
  bereich – und Zufahrtsbereich Seeweg) 
   
 Der Planungsbereich wird zur Zeit als Sportgelände mit Sporthalle und Freigelände ge-

nutzt.  Bei den Gehölzen auf den Böschungen am Rand des Gebietes handelt es sich im 
Südwesten um solitäre Hainbuchen, im Nordwesten um Pappeln. 

 Die umgebende Bebauung sind ein- und zweigeschossige Wohngebäude. Im Norden 
grenzt ein Verbrauchermarkt (REWE – Vollsortimenter) an die Berliner Straße an.  

  
 
 
3. PLANUNGSRECHTLICHE GRUNDLAGEN UND VORGABEN 
 
3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) und Regionalplan (RP 1) 
 
 Nach dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 01.09.2013 ist die Stadt 

Erlenbach a. Main in Verbindung mit der Marktgemeinde Elsenfeld und der Stadt 
 Obernburg a. Main als Mittelzentrum bestimmt.  
 In den Mittelzentren soll gemäß Ziel B IV 2.4.2 des Regionalplanes der Region Bayeri-

scher Untermain (1) auf die Erhaltung und den Ausbau des Warenangebotes für den all-
gemeinen und gehobenen Bedarf hingewirkt werden.  

 
 Bezüglich der Zulässigkeit eines Nahversorgungsbetriebes mit 1.111 m² Verkaufsfläche, 

eines REWE-Getränkemarktes mit 665 m² und eines Drogeriemarktes mit 750 m² wurde 
eine Anfrage an die Regierung von Unterfranken gestellt. 

 Bei der geplanten Größe der Aldi-Filiale handelt es sich um ein Einzelhandelsgroßpro-
jekt gemäß § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. Damit sind die Einzelhandelsziele des LEP zu 
beachten.  

 
 In der landesplanerischen und städtebaulichen Stellungnahme vom 23.05.2016 (siehe 

hierzu Anlage 4 der Begründung) wird ausgeführt, dass die Verkaufsflächengröße des 
Aldi-Marktes landesplanerisch nicht zu beanstanden ist und der Standort als integriert 
angesehen wird. Die Errichtung der Aldi-Filiale entspricht den Einzelhandelszielen des 
LEP und des Regionalplanes Bayerischer Untermain. 

 
 Durch den Neubau des eigenständigen REWE-Getränkemarktes und des Drogeriemark-

tes entstehen unter der Voraussetzung, dass es sich um zwei selbstständige Funktions-
einheiten handelt, keine weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 Abs. 
3 Nr. 2 BauNVO. Somit sind diese beiden Märkte nicht von den Regelungen des LEP zu 
Einzelhandelsgroßprojekten erfasst.  Auch bei Annahme einer Agglomeration mit den 
bestehenden REWE-Markt bliebe die Gesamtverkaufsfläche dieser Märkte unter den 
Obergrenzen gem. Ziel 5.3.3 LEP. Das Vorhaben ist somit auch in seiner gesamten 
Größe nicht zu beanstanden.  

 
 Durch die Errichtung der Einzelhandelsbetriebe wird in den Sortimenten für den allge-

meinen und gehobenen Bedarf das Angebot im gemeinsamen Mittelzentrum Obernburg 
a. Main / Elsenfeld / Erlenbach a. Main ausgebaut und verbessert, was im Sinne von Ziel 
B IV 2.4.2 RP 1 positiv zu bewerten ist. 

 
 Insgesamt ist festzustellen, dass die Einzelhandelsfestlegungen des LEP und des RP 1 

dem Vorhaben nicht entgegenstehen. Von der höheren Landesplanungsbehörde sowie 
vom Sachgebiet Städtebau werden bezüglich des Einzelhandels keine Einwände erho-
ben.  
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3.2 Flächennutzungsplan der Stadt Erlenbach a. Main 
 
 Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Erlenbach a. Main aus dem Jahr 1978 

stellt den Umgriff des Plangebietes als „Fläche für den Gemeinbedarf“ im Bereich der 
Turnhalle und die Sportplatzfläche als „Mischgebiet“ dar.  

 
  

 
 
 Abbildung 2      
 Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan von 1978  (ohne Maßstab) 
 
 
 Die geplante Nutzung mit drei Einzelhandelsmärkten entspricht nicht der Darstellung des 

wirksamen Flächennutzungsplanes und kann daher nicht aus diesem entwickelt werden. 
Aufgrund der geplanten Größe stellt der Aldi-Markt ein Einzelhandelsgroßprojekt dar. 

 Da es sich in dem vorliegenden Fall um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13a BauGB handelt, ist der Flächennutzungsplan gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB im Wege der Berichtigung an die Festsetzungen des Bebauungsplanes anzu-
passen. Entsprechend der geplanten Nutzung „Einzelhandel“ wird eine Sondergebiets-
fläche (SO) mit der Zweckbestimmung „Handel“ dargestellt.  

 Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Stadtgebietes wird durch die Anpassung 
des Flächennutzungsplanes nicht beeinträchtigt.  

 Das landesplanerische Einvernehmen zu dem Vorhaben wurde bereits erteilt. 
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 Abbildung 3     
 Berichtigte Fassung des Flächennutzungsplanes (ohne Maßstab) 
 
 
3.3 Wasserschutzgebiet 
 
 Der Planungsbereich befindet sich in der Zone III (weitere Schutzzone) des amtlich fest-

gesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Er-
lenbach a. Main. Es gilt derzeit die Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamtes 
Miltenberg vom 13.10.2003. 

 Abweichungen von der Schutzgebietsverordnung bedürfen einer Ausnahmegenehmi-
gung bzw. Befreiung von den Verboten. 

 
 
3.4 Bauverbotszone an der Staatsstraße 2309 
 
 Das Plangebiet reicht in die Anbauverbotszone von 20 m nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 des 

Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG). 
 Das Staatliche Bauamt Aschaffenburg, Abteilung S 2, stimmt einer Ausnahme von der 

Anbauverbotszone nach Art. 23 Abs. 2 BayStrWG zu. Zugelassen wird die Reduzierung 
von 20 m auf einen Abstand von 17,00 m – gemessen vom äußeren Rand der Decke 
der Hauptfahrbahn (nicht Radweg) zum Gebäude. 

 Innerhalb der Bauverbotszone ist die Errichtung einer Transformatorstation geplant.  
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4. PLANUNGSVERFAHREN 
 
4.1 Planaufstellung im beschleunigten Verfahren als Bebauungsplan der  
 Innenentwicklung nach § 13a BauGB 
 
 Das Plangebiet befindet sich innerhalb des bebauten Siedlungszusammenhangs. Zu 

prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Anwendung des § 13a BauGB – Bebauungs-
plan der Innenentwicklung – vorliegen und das Bebauungsplanverfahren im beschleu-
nigten Verfahren durchgeführt werden kann.  

 
 Das Baugesetzbuch führt hierzu aus: 
 
  „Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen,  
  die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung 
  kann im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungs- 
  plan darf im beschleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in 
  ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Bau- 
  nutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt 
  wird von insgesamt weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die 
  Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem engen sach- 
  lichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
  mitzurechnen sind. 
  Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den 
  Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die 
  in einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
  nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach 
  Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist auch aus- 
  geschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in 
  § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter bestehen.“ 
 
  
 Der vorliegende Bebauungsplan erfüllt die Voraussetzungen: 
 
 • Wiedernutzbarmachung einer innerstädtischen Fläche, 
 • Die Gesamt-Grundfläche beträgt ca. 9.000 m², so dass die Obergrenze von 
  20.000 m² Grundfläche deutlich unterschritten wird (§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr.1 BauGB 
  i.V.m. § 19 Abs. 2 BauNVO), 
 • es werden keine Vorhaben festgesetzt, die einer Pflicht zur Durchführung einer 
  Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, 
 • es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Fauna-Flora-Habitat 

 (FFH)-Gebieten und Vogelschutzgebieten des europaweiten Schutzgebietssystems   
  Natura 2000.  
 
 Der Bebauungsplan kann nach den Vorschriften des § 13a BauGB im beschleunigten 

Verfahren für Bebauungspläne der Innenentwicklung durchgeführt werden. 
 Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist somit nicht durchzuführen. 
 
 Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird nicht angewendet, da die festgesetzte 

Grundfläche unter 20.000 m² liegt und die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft als vor der planerischen Entscheidung bereits erfolgt oder zulässig gelten. 

 Rechtsgrundlage ist § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 i.V.m. § 13a Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BauGB 
i.V.m. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB. 
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4.2 Vorhabenbezogener Bebauungsplan nach § 12 BauGB 
 
 Da es sich bei der Planung um ein konkretes Vorhaben handelt, wird ein Vorhaben- und 

Erschließungsplan gemäß § 12 BauGB im Rahmen eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes als Planungsinstrument gewählt.  

 Bestandteile sind der inhaltlich miteinander verbundene vorhabenbezogene Bebau-
ungsplan, der Vorhaben- und Erschließungsplan und der Durchführungsvertrag.  

 
 Den planungsrechtlichen Rahmen setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan i.S.v. 

§ 12 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB). Dieser Plan enthält grundlegende Festset-
zungen über die zulässige bauliche Nutzung. 

 
 Der Vorhaben- und Erschließungsplan beschreibt das konkrete Vorhaben.  
 In dem Durchführungsvertrag verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Durchführung des 

Vorhabens innerhalb einer bestimmten Frist. In dem Vertrag werden auch die erforderli-
chen Regelungen zur Erschließung getroffen. 

 
4.3 Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden 
 
 In der Zeit vom 26.08.2016 bis 26.09.2016 fanden die öffentliche Auslegung nach § 3 

Abs. 2 BauGB und die Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB statt.  
 In der Begründung zu dem Bebauungsplan war bisher ausgeführt, dass die Darstellung 

der Sondergebietsfläche im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes er-
folgt. Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB sind durchgeführt worden. Der Beschluss zur abschließenden Behandlung der 
Anregungen und der Feststellungsbeschluss über den Flächennutzungsplan sind noch 
nicht vom Stadtrat gefasst worden.  

 § 13a Abs. 2 Nr. 2  BauGB trifft die Aussage, dass der Flächennutzungsplan zu berichti-
gen ist. Da die Berichtigung des Flächennutzungsplanes bisher in den Unterlagen zu 
dem Bebauungsplan nicht behandelt wurde, ist eine erneute verkürzte öffentliche Ausle-
gung und Beteiligung der Behörden, die von der Änderung betroffen sind, gemäß § 4a 
Abs. 3 BauGB erforderlich.  

 
 
 

BP-1802-BG.doc 



- 12 - 

5. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 
 
5.1 Bebauung 
 
 Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, 

eine innerstädtische Fläche nach Aufgabe der bisherigen Nutzung wieder zu aktivieren. 
Hinsichtlich Erreichbarkeit  und Nähe zu den Wohngebieten ist die Fläche des TV Erlen-
bach geeignet für eine Einzelhandelsentwicklung zur Nahversorgung. 

 
 Der Grundstückszuschnitt bestimmt die Anordnung der beiden Hauptbaukörper. 
 In die bestehenden topographischen Verhältnisse wird kaum eingegriffen.  
 Der langgestreckte Baukörper des Getränke- und des Drogeriemarktes entwickelt sich 

entlang der östlichen Grundstücksgrenze.  
 Der Neubau der ALDI-Filiale bildet den räumlichen Abschluss an der nördlichen Grenze 

des Plangebietes.  
 
 Geplant sind eingeschossige kompakte Baukörper mit leicht geneigten Pultdächern. Die 

Eingangs- und Funktionsbereiche (Anlieferung, Eingänge, Vordächer) werden von den 
Hauptbaukörpern höhenmäßig und mit Flachdach abgesetzt.  

 
5.2 Erschließung 
 
 Die Erschließung des Baugrundstückes liegt mit den vorhandenen gebietsbegrenzenden 

Straßen „Miltenberger Straße / ST 2309“, dem „Seeweg“ und der „Berliner Straße“ fest.  
 
 Die Anbindung des Areals für die Fachmärkte soll zur Entlastung des Knotenpunktes 

Miltenberger Straße / Seeweg und Minderung der Beeinträchtigung für die Anwohner 
über zwei Zufahrten erfolgen.  

 Die Zufahrten für den Kunden- und Anlieferverkehr sind einerseits im Norden über das 
Grundstück des bestehenden REWE-Marktes auf die Berliner Straße, andererseits im 
Süden über den Seeweg vorgesehen. 

 
 Die Anlieferung für die ALDI-Filiale mit zwei Anlieferungen am Tag und den REWE-

Getränkemarkt mit einer Anlieferung am Tag erfolgt über die bestehende Zufahrt des 
REWE-Marktes von der Berliner Straße. Die Anlieferzonen mit den Verladerampen lie-
gen jeweils an der Ostseite der beiden Gebäude. 

 Die Anlieferung des Drogeriemarktes liegt am südlichen Gebäudeteil und wird über die 
Zufahrt von dem Seeweg erschlossen. Der Drogeriemarkt wird von einem Lkw im Ta-
geszeitraum angefahren.  

  
 Die Stellplätze werden innerhalb des Sondergebietes angeordnet. 
 Geplant sind für die drei Märkte insgesamt ca. 128 Stellplätze. 
           
 Die verkehrlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens und die Leistungsfähigkeit 

der beiden mit Lichtsignalanlagen gesteuerten Knotenpunkte ST 2309 (Miltenberger 
Straße) / Berliner Straße und St 2309 / Seeweg hat die T + T Verkehrsmanagement 
GmbH, 63303 Dreieich, untersucht. 

 Die Ergebnisse des Verkehrsgutachtens vom Januar 2015 sind in dem Bebauungsplan 
an dem Knotenpunktsbereich ST 2309 / Seeweg berücksichtigt.  

 
 Auf eine Länge von 30 m wird eine Verbreiterung des Fahrstreifens in Richtung Osten 

auf 6,00 m vorgenommen, um einen Rückstau in den Kreuzungsbereich durch den 
Linksabbiegerverkehr zu den Fachmärkten zu vermeiden.  
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 Das Baugrundstück ist an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. In einer 
Entfernung von ca. 200 m liegt in der Berliner Straße / Ecke Pfützenäcker eine Bushal-
testelle der Linie 65 Erlenbach – Mechenhard – Streit. 

 
 Für Fußgänger sind Gehwege an den umgebenden Straßen vorhanden. Entlang der 

Miltenberger Straße / St 2309 verläuft ein 1,50 m breiter Gehweg und ein 2,00 m breiter 
Radweg mit Grünstreifen zur Straßenverkehrsfläche. 

 
 Der Stadtkern von Erlenbach ist in ca. 400 m Fußweg zu erreichen.  
 
 Der Standort erfüllt die Verkehrsanforderungen hinsichtlich Anbindung und Erreichbar-

keit.  
 
 
 
6. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 
6.1 Art der baulichen Nutzung und Zweckbindung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 10 BauNVO und § 11 Abs. 2 u. 3 BauNVO) 
 
 Sonstiges Sondergebiet – SO 1 - 
 
 Bei der geplanten Größe des Aldi-Marktes handelt es sich um einen großflächigen Ein-

zelhandelsbetrieb. Aufgrund des Kriteriums der Großflächigkeit wird als Art der bauli-
chen Nutzung für das nördliche Gebiet ein Sonstiges Sondergebiet (SO 1) nach § 11 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO festgesetzt.  

 In dem Sondergebiet SO 1 mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Einzelhandel“ ist 
die Errichtung eines Einzelhandelsbetriebes zulässig, der der Nahversorgung dient.  

 Innerhalb des Sondergebietes SO 1 wird ein Einzelhandelsbetrieb mit 1.200 m² Ver-
kaufsfläche zugelassen.  

 
 Sonstiges Sondergebiet – SO 2 - 
 
 Entsprechend den Planungszielen zur Entwicklung und zum Ausbau des Nahversor-

gungsstandortes an der Miltenberger Straße wird für den südlichen Planungsbereich ein 
Sonstiges Sondergebiet (SO 2) nach § 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung 
„Einzelhandel“ festgelegt.  

 Zugelassen ist in dem Sondergebiet SO 2 die Unterbringung von Fachmärkten mit nah-
versorgungsrelevanten Sortimenten.  

 Innerhalb des Sondergebietes SO 2 sind ein Getränkemarkt mit 800 m² Verkaufsfläche 
und ein Fachmarkt mit 800 m² Verkaufsfläche zulässig.  

 
 Zur Verkaufsfläche zählen alle dem Kunden zum Zwecke des Verkaufs zugänglichen 

Flächen. 
 
 Die Begrenzungen der Verkaufsflächen erfolgen zum Schutz der zentralen Versor-

gungsbereiche in der Innenstadt.  
 
 Grundlage für die Einzelhandelsentwicklungen sind die „Erlenbacher Sortimentsliste“ 

und die Festlegungen zu dem Einzelhandelskonzept der BulwienGesa AG vom 
04.10.2010 gemäß den Beschlüssen des Stadtrates vom 21.10.2010, 28.02.2012 und 
26.04.2012. 

 Zur Sicherung der Verwirklichung eines Fachmarktkonzeptes ohne Vollsortimenter wur-
de am 31.07.2014 der Beschluss vom Stadtrat gefasst.   
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6.2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 20 BauNVO) 
 
 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 
 Mit der Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) auf 0,8 und der Geschossflächenzahl 

(GFZ) auf 1,0 werden die zulässigen Obergrenzen für das Maß der Überbauung in dem 
Sondergebiet festgelegt. 

 
 Die Ermittlung der Grundfläche einschließlich aller baulichen Anlagen, überdachten Flä-

chen, Stellplatz- und Fahrflächen ergibt eine Grundflächenzahl von 0,83. 
 
 Nach § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO werden im Bebauungsplan abweichende Bestimmun-

gen getroffen und eine geringfügige Überschreitung der Grundflächenzahl zugelassen.  
 Die zulässige Grundflächenzahl darf durch die Grundfläche von Stellplätzen mit ihren 

Zufahrten und von der Versorgungsfläche (Transformatorstation) bis zu einer Obergren-
ze der Grundflächenzahl von 0,85 überschritten werden.  

 Das anfallende Dachflächenwasser wird über Rigolen einer linienförmigen Versickerung 
zugeführt und somit die Grundwasserneubildung gefördert. Mit dieser Maßnahme wird 
die Beeinträchtigung der Boden- und Wasserhaushaltsfunktionen gemindert.  

 Zu berücksichtigen ist, dass sich durch die Abmessung der Parkstände mit einer Breite 
von 2,70 m der Flächenbedarf für die Stellplatzanlage erhöht.  

 
 Zahl der Vollgeschosse und Höhe der baulichen Anlagen 
 Die Gebäude sind in eingeschossiger Bauweise geplant. Die Höhenentwicklung der 

Baukörper wird durch die Festsetzung von maximalen Wandhöhen gesteuert. Diese be-
tragen in Übereinstimmung mit der aktuellen Planung für die ALDI-Filiale 7,10 m und das 
Gebäude des Getränke- und Drogeriemarktes 7,80 m.  

 Als unterer Bezugspunkt ist die Erdgeschossfußbodenhöhe festgelegt mit 139,13 m üNN 
bzw. 139,77 m üNN. Das bestehende TVE-Gelände liegt auf ca. 139,00 m üNN. 

 Die geplanten Gebäude erhalten Pultdächer, so entstehen an den angrenzenden be-
nachbarten Grundstücksgrenzen Wandhöhen von maximal 5,50 m und 6,00 m.  

 An der Süd- und Westfassade des ALDI-Marktes schließen niedrigere Gebäudeteile mit 
einer Wandhöhe von ca. 4,00 m und Flachdach an den Hauptbaukörper. 

 Die Anlieferzonen an der Ostseite der Gebäude werden um 1,30 m abgesenkt. 
 Die Böschung zur Miltenberger Straße bleibt erhalten, die Höhenlage der Straße beträgt 

ca. 137,00 m üNN. 
 
6.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und § 23 BauNVO) 
 
 Hinsichtlich der Anforderungen an die Betriebsgebäude sind in der abweichenden Bau-

weise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude zulässig wie in der offenen Bauweise, 
jedoch mit einer Gebäudelänge über 50 m.  

 Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Baugrenzen definiert, die sich an 
den geplanten Baukörpern mit einem geringen Gestaltungsspielraum orientieren.  

 Für die erforderliche Transformatorstation ist im Bereich der Stellplatzreihe an der Mil-
tenberger Straße ein Baufenster durch Baugrenzen bestimmt.  
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6.4 Verkehrsflächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
 Einfahrtsbereich, Ein- und Ausfahrtsverbot 
 Über den Seeweg und die Berliner Straße ist die Erschließung gesichert.  
 Im Bereich der Anbindung der Fachmärkte an den Seeweg wird eine Verbreiterung des 

Fahrstreifen in Richtung Osten für einen separaten Fahrstreifen vorgesehen, um Rück-
stau in den Knotenbereich  St 2309 / Seeweg durch den Linksabbiegeverkehr zu dem 
Sondergebiet zu vermeiden.  

 Entlang der Miltenberger Straße / St 2309 ist ein Ein- und Ausfahrverbot festgesetzt.  
 
 Anbauverbotszone 
 Die Errichtung baulicher Anlagen ist an Staatsstraßen in einer Entfernung bis zu 20 m, 

jeweils gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke, nicht zulässig.  
 Im Bereich des nördlichen Baufensters ist eine Ausnahme mit einer Reduzierung auf 

einen Abstand von 17,0 m sowie die Zustimmung für die Errichtung einer Transforma-
torstation erforderlich.  

 
6.5 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 
 
 Stellplätze und deren Zufahrten sind nur innerhalb der Baugrenzen und der gekenn-

zeichneten Flächen zulässig.  
 Es gilt die Stellplatzsatzung der Stadt Erlenbach a. Main in der jeweils gültigen Fassung.  
 Nach der Satzung werden bei einer geforderten Anzahl von 1 Stellplatz je 40 m² Ver-

kaufsfläche insgesamt 63 Stellplätze bei einer geplanten Gesamtverkaufsfläche von 
2.504 m² benötigt. 

 Die Planung sieht 128 Stellplätze vor, die Stellplätze für Behinderte und Eltern mit Kind 
sowie die Fahrradstellplätze sind den Eingangsbereichen der Einkaufsmärkte zugeord-
net. Für ALDI sind zwei Mutter-Kind und zwei Behindertenstellplätze, für REWE und den 
Drogeriemarkt jeweils ein Mutter-Kind und ein Behindertenstellplatz vorgesehen. Um ein 
bequemes Ein- und Aussteigen mit ausreichend Bewegungsspielraum zu ermöglichen, 
ist bei der Anordnung der Parkstände eine Breite von 2,70 m zugrunde gelegt.  

  
6.6 Mit Leitungsrecht zu belastende Flächen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
 Für die gekennzeichnete Fläche ist durch Eintragung eines Leitungsrechtes zugunsten 

des Versorgungsträgers Bayernwerk Netz GmbH zu sichern, dass die in diesem Bereich 
verlegten Leitungen nach den geplanten Kabelumlegungen dauerhaft betrieben und un-
terhalten werden können. 

 Die bestehenden und die geplanten Trassenführungen der beiden 20-kV-
Mittelspannungskabelleitungen und des Fernmeldekabels sind nachrichtlich in die Plan-
zeichnung übernommen.  

 
6.7 Immissionsschutz – Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
 Zum Schutz vor Lärmimmissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

werden Vorkehrungen getroffen. Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung 
nach TA Lärm der A.I.T. GmbH, Ingenieure im Bauwesen, Rimpar, vom 13.02.2015 mit 
den Ergänzungen vom 27.06.2016 und 13.09.2016 sind in den Bebauungsplan eingear-
beitet. 

 Die erforderliche Lärmschutzwand ist festgesetzt mit einer Höhenlage für die Oberkante 
von 143,15 m üNN. Die Geländehöhen der angrenzenden Grundstücke liegen zwischen 
140,25 m üNN und 140,50 m üNN.  
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 Durch die aktive Abschirmeinrichtung im Bereich der Anlieferrampen der ALDI-Filiale 
und des REWE-Getränkemarktes, des gemeinsamen Parkplatzes und der Zufahrt am 
Seeweg können die von der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) 
geforderten Immissionsrichtwerte an allen im Umfeld betroffenen Immissionsorten ein-
gehalten werden.  

 Die Auslässe von Be- und Entlüftungsanlagen, von Kühl- und Kälteanlagen etc. sind mit 
Schalldämpfern versehen bzw. auf der von der Wohnbebauung abgewandten Seite an-
gebracht.  

 Die schalltechnische Untersuchung liegt der Begründung bei. 
 
6.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
 und Landschaft 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Niederschlagswasserbeseitigung  
 Das aus dem Bereich der Zufahrten und Stellplatzflächen anfallende Niederschlagswas-

ser wird nach einer Vorbehandlung (Retention und Sedimentation) über den Oberflä-
chenwasserkanal im Seeweg in den Main eingeleitet. 

 Das Dachflächenwasser versickert über Rigolen mit vorgeschalteter Sedimentation. 
Grundlage ist die Entwässerungskonzeption „Antrag auf Versickerung bzw. Einleitung 
von Niederschlagswasser“ vom August 2016 der Ingenieurbüro Jung GmbH, Kleinost-
heim. Die beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten des Dachflächen-
wassers in das Grundwasser wurde mit Bescheid des Landratsamtes Miltenberg vom 
23.12.2016, Nr. 43-6324.4, erteilt.  

 Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Blei sind nicht zugelassen. 
Stärker verunreinigtes Niederschlagswasser ist der öffentlichen Schmutzwasserkanalisa-
tion zuzuführen.  

 
6.9 Pflanzgebote und Bindungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)  
  
 Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB werden Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen und Pflanzbindungen festgesetzt.  
 Es sind ausschließlich heimische Gehölze zu verwenden. Die Pflanzgröße soll bei 

baumartigen Gehölzen eine Höhe von 130-200 cm und bei Sträuchern eine Höhe von 
60-100 cm nicht unterschreiten.   

 Die Bepflanzung erfolgt nach einem qualifizierten Bepflanzungsplan. 
 Innerhalb der festgesetzten Pflanzgebotsfläche an der nördlichen und östlichen Grund-

stücksgrenze ist entlang der Gebäude eine dichte und flächige Bepflanzung aus Stau-
den, Blühsträuchern und Solitärgehölzen anzulegen und dauerhaft zu erhalten. 

 
 Die Stellplatzanlage ist mit standortgerechten, hochstämmigen Laubbäumen zur Gliede-

rung zu bepflanzen.   
  
 Der Bebauungsplan enthält Pflanzbeispiele für standortgerechte heimische Bäume, 

Sträucher und Kletterpflanzen. 
 
 Bei der Durchführung der Baumpflanzung ist darauf zu achten, dass die Bäume mindes-

tens in 2,50 m Abstand zu Telekommunikations- und Versorgungsanlagen gepflanzt 
werden. Bei Unterschreitung sind Schutzmaßnahmen für die Anlagen erforderlich.  

 
 Lärmschutzwand 
 Die Lärmschutzwand ist zu begrünen. 
  
 

BP-1802-BG.doc 



- 17 - 

7. TECHNISCHE INFRASTRUKTUR 
 
7.1 Wasserversorgung 
 
 Trinkwasser: 
 Das Plangebiet kann an die vorhandene Wasserleitung im Seeweg angebunden wer-

den. Eine mengen- und druckmäßig ausreichende Wasserversorgung ist gewährleistet 
(Druck ca. 5 bar). 

 
 Versorgungsträger: Stadt Erlenbach a. Main 
 
 Löschwasser: 
 Eine Löschwasserentnahme von 1.600 l/min über zwei Stunden steht durch die im Um-

feld vorhandenen Hydranten zur Verfügung.  
 Die Löschwasserversorgung ist entsprechend den Vorgaben des Arbeitsblattes W 405 

des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) sicherzustellen und in 
dem nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen.  

 
7.2 Energie- und Wärmeversorgung 
 
 Wärmeversorgung: 
 Für die Wärmeversorgung der ALDI-Filiale ist eine Betonkernaktivierung sowie ein Gas-

anschluss vorgesehen. 
 In dem Seeweg verläuft eine Gasversorgungsleitung.  
 Die Beheizung der Fachmärkte erfolgt über Luftwärmepumpen. 
 
 Versorgungsträger (Gas): Bayernwerk Netz GmbH, Marktheidenfeld. 
 
 Stromversorgung: 
 Das vorhandene Stromversorgungskabel (Niederspannung 0,4 kV) im Gehweg Seeweg 

sowie das noch bestehende Hausanschlusskabel der alten Turnhalle sind für die Ver-
sorgung der Einzelhandelsbetriebe nicht geeignet.  

 Für deren Versorgung ist eine kundeneigene Transformatorstation innerhalb des Son-
dergebietes im Bereich der Stellplätze an der Miltenberger Straße eingeplant.  

 Der nächstgelegene Anschlusspunkt an das 20-kV-Versorgungsnetz ist an der Trafosta-
tion am bestehenden REWE-Markt, Berliner Straße oder im Seeweg, Einmündung Flur-
weg.  

 
 Versorgungsträger: Bayernwerk Netz GmbH, Marktheidenfeld. 
 
7.3 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 
 
 Schmutzwasser: 
 Die Schmutzwasserbeseitigung kann durch Anschluss an den vorhandenen städtischen 

Mischwasserkanal DN 1000 im Seeweg erfolgen. 
 Häusliche Abwässer sowie stärker verunreinigtes Niederschlagswasser sind vollständig 

der öffentlichen Schmutzwasserkanalisation zuzuführen. 
 
 Niederschlagswasser: 
 Grundlage der Niederschlagswasserbeseitigung sind die Entwässerungskonzeption und 

die Antragsunterlagen der Ingenieurbüro Jung GmbH, Georg-Hepp-Straße 23, 63801 
Kleinostheim, vom August 2016.  
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 Die Entwässerungskonzeption ist wie folgt vorgesehen:  
 
 Dachflächen ALDI, REWE und Fachmarkt 
 Für eine Versickerung des Niederschlagswassers der Dachflächen über oberflächige 

Versickerungsmulden stehen keine Flächen zur Verfügung, so dass eine Versickerung 
in Rigolen vorgesehen ist. 

 Um eine ausreichende Vorbehandlung zu gewährleisten und gleichzeitig einem Ver-
schlammen der Rigole vorzubeugen, wird der Rigole ein entsprechend dimensioniertes 
Absatzbecken vorgeschaltet.  

 Mit Bescheid des Landratsamtes Miltenberg vom 23.12.2016, Nr. 43-6324.4, wurde die 
stets widerrufliche beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten des im Be-
reich des Grundstückes Fl.Nr. 2694/23 der Gemarkung Erlenbach anfallenden Dachflä-
chenwassers in das Grundwasser erteilt.  

 
 Dachflächenwasser metallgedeckter Flächen, von denen sich Metallpartikel lösen kön-

nen, darf nicht in das Grundwasser eingeleitet werden. Für die Dacheindeckung dürfen 
nur Werkstoffe verwendet werden, bei denen ein Austrag wassergefährdender Substan-
zen dauerhaft ausgeschlossen ist.  

 
 Zufahrtsbereich vom Seeweg mit Stellplatzflächen parallel Seeweg und Miltenber-

ger Straße mit Asphaltflächen Zufahrt/Anlieferung und Stellplätze 
 Für die Einleitung des Niederschlagswassers dieser Flächen wird eine Vorbehandlung 

des Niederschlagswassers vor der Einleitung in den Oberflächenwasserkanal im See-
weg und nachfolgend in den Main vorgesehen.  

 Die undurchlässigen Flächen werden einem Stauraumkanal mit Begrenzung/Drosselung 
für die Beschickung eines nachgeschalteten Absetzbeckens zugeführt.  

 
 Zufahrtsbereich vom bestehenden REWE-Markt  
 Das Niederschlagswasser der relativ kleinen Fläche aus dem tiefer liegenden Bereich 

„Überfahrt zum bestehenden REWE-Markt“ wird über die bestehende Grundstücksent-
wässerung des REWE-Marktes in die Mischwasserkanalisation in der Berliner Straße 
abgeleitet. 

 
7.4 Abfallentsorgung 
 
 Sonderabfälle sind vom Abfallerzeuger einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.  
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8. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO) 
 
 Dachform 
 Als Dachformen sind Flachdach und Pultdach mit einer Dachneigung von 0° - 10° zuläs-

sig.  
 
 Abstandsflächen 
 Die Festsetzung der Abstandsflächentiefe richtet sich nach den Regelungen des Artikel 

6 der Bayerischen Bauordnung (BayBO). 
 Bezogen auf die nördliche und die östliche Außenwand sind Art. 6 Abs. 4 und 5 BayBO 

nicht anzuwenden. Die Abstandsflächentiefe ist festgesetzt durch die Baugrenze, einzu-
halten ist ein Mindestmaß von 3,00 m. 

 Für die Wandhöhen werden in diesem Bereich Obergrenzen von 144,60 m bzw. 
143,15 m üNN und 145,82 m üNN festgelegt.  

 
 Bei der Beurteilung der baulichen Abstände nach Norden und Osten ist zu berücksichti-

gen, dass aufgrund der Höhenlage der angrenzenden Grundstücke mit 140,10 m bis 
140,50 m üNN für die Nachbarn im Bereich ALDI Wandhöhen von ca. 4,40 m und ca. 
3,00 m abzüglich Anböschung (Anlieferbereich) und an dem Getränke-/Drogeriemarkt 
ca. 5,60 m in Erscheinung treten.  

 Durch die Situierung der Baukörper an der Nord- und Ostgrenze entsteht eine abschir-
mende Wirkung gegenüber der Stellplatzanlage mit den Fahrflächen. Auch notwendige 
brandschutztechnische Mindestabstände werden nicht unterschritten.  

 Die Abstandsflächenregelung zwischen Lärmschutzwand und den Nachbargrenzen er-
folgt über Maßzahlen gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO. Festgesetzt sind 2,00 m bzw. 
2,50 m als einzuhaltende Abstandsflächentiefen.  

 Die Bepflanzung ist entlang der Grundstücksgrenzen zu den bestehenden Wohnbau-
grundstücken zu verdichten 

 
 Freiflächengestaltung 
 Nach Art. 7 Abs. 1 BayBO sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen 

Anlagen überbauten Flächen des bebauten Grundstückes wasseraufnahmefähig zu be-
lassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen. 

  
 Werbeanlagen 
 Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gelten Beschränkungen der 

Zulässigkeit von freistehenden Werbeanlagen. 
 Zur Kennzeichnung der Ein- und Ausfahrt der Stellplatzfläche zum Seeweg ist ein Wer-

beträger (Werbetafel) zulässig mit einer Höhe von maximal 8,00 m über Geländeniveau. 
 An der Transformatorstation wird eine Werbepylon zugelassen, die Höhe darf ein Maß 

von 9,00 m nicht überschreiten. 
 
  
 
 
 

BP-1802-BG.doc 



- 20 - 

9. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 
 
 Wasserschutzgebiet 
 Der Planbereich befindet sich in der Zone III (weitere Schutzzone) des amtlich festge-

setzten Trinkwasserschutzgesetzes für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Er-
lenbach a. Main. Die derzeit gültige Wasserschutzgebietsverordnung des Landratsamtes 
Miltenberg vom 13.10.2003 ist bei sämtlichen Maßnahmen zu beachten. 

 Das Landratsamt Miltenberg kann von den Verboten der Verordnung Ausnahmen zulas-
sen.  

 Straßen, Wege und sonstige Verkehrsflächen zu errichten oder zu erweitern, ist nur zu-
lässig, sofern die Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen im Wasserge-
winnungsgebieten (RiStWag) beachtet werden. 

 Bauliche Anlagen zu errichten oder zu erweitern ist verboten, sofern Abwasser nicht in 
eine dichte Sammelentwässerung eingeleitet wird und sofern die Gründungssohle tiefer 
als 2 m über dem nächsten Grundwasserstand liegt, ist eine wasserrechtliche Genehmi-
gung erforderlich.  

 Die Versickerung von Niederschlagwasser bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis.  
 
 Versorgungsleitungen 
 Dargestellt sind der Mischwasserkanal DN 1000, die Trinkwasserleitung und der Ober-

flächenwasserkanal (Verrohrung des Neurodsgrabens) für die Ableitung aus dem Stadt-
teil Mechenhard im Seeweg sowie der Mischwasserkanal DN 300 in der Miltenberger 
Straße.  

 In der „Miltenberger Straße“, in der Straße „Seeweg“ und auf den Flurstücken Nr. 2630/1 
und 2694/23 verlaufen Gasversorgungsleitungen („Seeweg“) und 20-kV-Mittel-
spannungskabelleitungen der Bayernwerk Netz GmbH mit einem Schutzzonenbereich 
von 1,00 m beiderseits der Leitungsachse.   

 Am Rande des Plangebietes verläuft ein Fernmeldekabel der Bayernwerk Netz GmbH.  
 Die Trassen der 20-kV-Leitungen und des Nachrichtenkabels werden durch das geplan-

te Gebäude tangiert. Die Kabelsysteme werden an die Nordgrenze der Flurstücke Nr. 
2630/1 und 2630 und im weiteren Verlauf in den Gehweg entlang der Miltenberger Stra-
ße verlegt.   

 Die 110-kV-Freileitung Aschaffenburg – Großheubach ist abgebaut. Im Bereich der alten 
Maste muss mit den vorhandenen Mastfundamenten gerechnet werden.  

 
 Übernommen wird die Anbauverbotszone von 20,00 m nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 1 des 

Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG). 
 
 
10. HINWEISE 
 Neben den verbindlichen Festsetzungen enthält der Bebauungsplan auch Hinweise auf: 
 
 Schallimmissionsschutz 
 Zum Nachweis, dass die Geräuschimmissionen der geplanten Anlagen die Immissions-

richtwerte nach TA – Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) für die an-
grenzenden Gebietskategorien nicht überschreiten, wurde eine schalltechnische Unter-
suchung durch die A.I.T. GmbH, 97222 Rimpar, erstellt. Das Gutachten vom 13.02.2015 
mit den Ergänzungen vom 27.06.2016 und 13.09.2016 ist in seiner Gesamtheit zu be-
achten. 

  
 Stellplätze 
 Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ergibt sich im Einzelnen nach der Stellplatzsat-

zung der Stadt Erlenbach a. Main in der jeweils gültigen Fassung. 
 Zwischen den Stellplätzen und der Staatsstraße ist mit der Straßenbaubehörde ein ge-

eigneter Blendschutz abzustimmen. 
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 Staatsstraße 2309 
 Immissionen: 
 Auf die von der Staatsstraße 2309 (Miltenberger Straße) auf das Sondergebiet einwir-

kenden Immissionen, insbesondere den Verkehrslärm, wird hingewiesen. Forderungen 
hinsichtlich Schutzmaßnahmen (sowohl aktiver als auch passiver Lärmschutz) können 
gegenüber dem Straßenbaulastträger weder derzeit noch in Zukunft geltend gemacht 
werden.  

 
 Werbeanlagen und Beleuchtung: 
 Beleuchtungseinrichtungen im Sondergebiet (Gebäude-, Parkflächen- oder Straßenbe-

leuchtungen usw.) dürfen zu keiner Blendung der Verkehrsteilnehmer auf der Staats-
straße 2309 führen. 

 Dem Staatlichen Bauamt ist grundsätzlich im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens 
der Bauantrag für die Errichtung von Werbeanlagen zur Prüfung vorzulegen. 

 
 Schmutzwasser 
 Die Schmutzwässer sind der vorhandenen Kanalisation zuzuführen. 
 Gegen Rückstau sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen.  
 
 Überschwemmungsgebiet 
 Im Seeweg verläuft die Verrohrung des Neurodsgrabens. Im Bereich des geplanten 

Bauvorhabens ist im Falle eines HQ 100 bei Verklausung der Oberflächenwasserverroh-
rung mit Überschwemmungen zu rechnen. Die potenzielle Gefährdung sollte durch ent-
sprechende Höhenausbildung im Zufahrtsbereich mit Gefälle vom Gebäude weg und 
Ausbildung eines „Abflusstiefpunktes“ reduziert werden. Unabhängig davon wird emp-
fohlen, eventuelle Gebäudeöffnungen an der parallel zum Seeweg verlaufenden Au-
ßenwand mit einem entsprechenden Absatz zur Zufahrtsfläche vorzusehen.  

 Sollte dies nicht möglich/gewünscht sein, wären eventuelle Öffnungen derart auszubil-
den, dass diese im geschlossenen Zustand einem potenziellen Wasserstand von 10 bis 
15 cm Höhe „standhalten“ und ein Eindringen von Hochwasser verhindern.  

 Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist zu bewerten, ob ein zusätzliches Freibord 
von 0,50 m zu berücksichtigen ist. 

 
 Vermeidungsmaßnahmen – Bauzeitenregelung 
 Baumfällung und Gehölzrodung sind in der Zeit vom 01. März bis 30. September nicht 

zulässig (§ 39 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG), um eine Schädigung oder erhebliche Störung 
von Vögeln und Fledermäusen zu vermeiden. 

 
 Bodenfunde – Denkmalschutz 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes und seiner unmittelbaren Umgebung sind 

keine Hinweise auf die Existenz von Bodendenkmälern bekannt. 
 Nach Art. 8 Abs. 1 und 2 Denkmalschutzgesetz sind jedoch auftretende Funde von Bo-

dendenkmälern unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt 
für Denkmalpflege zu melden und die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort un-
verändert zu belassen.  

 
 Freiflächengestaltungsplan 
 Mit den Bauantragsunterlagen ist ein Freiflächengestaltungsplan einzureichen.  
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11. UMWELTBELANGE 
 
 Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Alte Turnhalle“ als Bebauungsplan der Innen-

entwicklung nach § 13a BauGB kann ohne Durchführung einer Umweltprüfung und ohne 
Umweltbericht durchgeführt werden. 

 Mit der beabsichtigten Änderung ist nicht erkennbar, dass ein Vorhaben vorbereitet oder 
begründet wird, das einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterliegt. Zudem besteht kein Anhaltspunkt für eine Beeinträchtigung eines Schutzgu-
tes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Nr. b Baugesetzbuch. 

 Dennoch sind die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
 
11.1 Immissionen – umweltbezogene Auswirkungen  
 
 Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wird planungsrechtlich die Möglichkeit eröffnet, 

dass Nutzungen mit Geräuschemissionen an bestehende schutzbedürftige Nutzungen 
(insbesondere Wohnnutzungen) heranrücken.  

 In einer schalltechnischen Untersuchung der A.I.T. GmbH – Ingenieure im Bauwesen – 
vom 13.02.2015 mit Ergänzungen vom 27.06.2016 und 13.09.2016 wurden die Ge-
räuschauswirkungen der Planung untersucht. Das vorliegende schalltechnische Gutach-
ten dient im Rahmen der „vereinfachten Regelfallprüfung“ nach TA – Lärm (technische 
Anleitung zum Schutz vor Lärm) der Sicherstellung, dass die Geräuschimmissionen der 
geplanten Anlagen die Immissionswerte der im Umfeld vorhandenen Gebietskategorie 
nicht überschreiten. 

   
 Die Bebauung östlich und südlich des Plangebietes wurde von seiner Schutzwürdigkeit 

als allgemeines Wohngebiet (WA) eingestuft und der westlich der Miltenberger Straße 
gelegene Bereich als Mischgebiet (MI) beurteilt. 

 
 Für die beschriebenen Gebietskategorien sind folgende Immissionsrichtwerte anzuset-

zen: 
 
 Allgemeines Wohngebiet: tags     55 dB(A) 
      nachts 40 dB(A) 
 Mischgebiet:   tags     60 dB(A) 
      nachts 45 dB(A) 
 
 Die Eingangsgrößen (Parkplatz, Rangierflächen, Anlieferung, Rampen, Haustechnik), 

die bei der Emissionsberechnung berücksichtigt wurden, sind in dem Gutachten detail-
liert aufgeführt.  

 Zur Nachweisführung wurden im Umfeld der Baumaßnahme insgesamt 22 Gebäude / 
Immissionsorte untersucht. Im Mischgebiet westlich der Miltenberger Straße wurden drei 
Freifeldpunkte geprüft, da hier keine Bebauung besteht. 

 
 Beurteilungszeitraum war von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr.  
 
 Als maßgeblicher Immissionsort wurde das am nächsten zu den Rampen der ALDI-

Filiale und des REWE-Getränkemarkts gelegene Wohngebäude untersucht. Es handelt 
sich um das Wohngebäude Erlenweg 11c. Dieses wird mit dem Gebietscharakter WA 
eingestuft. 
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 Berechnungsergebnisse: 
 
 Situation ohne Lärmschutzwand: 
 Im Bereich des maßgeblichen Immissionsortes Erlenweg 11c wird der entsprechend der 

Gebietskategorie (Allgemeines Wohngebiet) mit 55 dB(A) Tagzeitraum anzusetzende 
Immissionsrichtwert um 4,8 dB(A) überschritten.  

 
 Situation mit Lärmschutzwand: 
 Bereits bei einer Dimensionierung der Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,0 m (OK 

142,8 m üNN) wird am maßgeblichen Immissionsort Erlenweg 11c (Westseite, 1. OG) 
der geforderte Immissionsrichtwert von 55 dB(A) knapp eingehalten. Zur Sicherstellung 
einer dauerhaften Unterschreitung der Immissionsrichtwerte wird in der  vorliegenden 
schalltechnischen Untersuchung eine Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,5 m (OK 
143,3 m üNN) empfohlen, da hierdurch eine Unterschreitung des Richtwertes um 2,3 
dB(A) erzielt werden kann. 

 Die Nachberechnung vom 27.06.2016 hat ergeben, dass auch bei einer Höhe der Lärm-
schutzwandoberkante von 143,15 m üNN die Orientierungswerte der DIN 18005 ein-
gehalten werden.  

 
 Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung: 
 - Die von der TA Lärm geforderten Immissionsrichtwerte im Nachtzeitraum sowie 
  bei kurzzeitigen Geräuschspitzen werden bereits ohne emissionsmindernde Maß- 
  nahmen erreicht. 
 - Durch die Errichtung einer Lärmschutzwand mit einer Höhe von 2,35 m auf der  
  geplanten Stützmauer (Lärmschutzwandoberkante von 143,15 m üNN) zwischen   
  den Rampen der ALDI-Filiale und des REWE-Getränkemarktes können die von  
  der TA Lärm geforderten Immissionsrichtwerte im Tagzeitraum an allen  
  Immissionsorten eingehalten werden. 
 
 Im Bebauungsplan wird die zu errichtende Lärmschutzwand verbindlich festgesetzt. 

Damit wird sichergestellt, dass die Vorgaben der TA Lärm zum Schutz benachbarter 
Wohnbebauung vor unzumutbaren Lärmimmissionen eingehalten werden.  

 
 
11.2 Boden und Wasser  
 
 Im Vergleich mit der Bestandssituation können auf der Grundlage des Bebauungsplanes 

zusätzliche Flächen überbaut werden.  
 Teilweise können die Auswirkungen auf den Wasserhaushalt durch die Versiegelung 

von Flächen gemindert werden durch die Rückhaltung und Teilversickerung von Nieder-
schlagswasser und einen verzögerten Abfluss in die Kanalisation. 

 Oberirdische Gewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 Der Planungsbereich befindet sich in der Zone III (weitere Schutzzone) des amtlich fest-

gesetzten Trinkwasserschutzgebietes für die öffentliche Wasserversorgung der Stadt Er-
lenbach a. Main. 

 Die Handlungen und Maßnahmen, die verboten sind oder einer Genehmigungspflicht 
des Landratsamtes Miltenberg unterliegen, sind in der Wasserschutzgebietsverordnung 
aufgeführt, die zu beachten ist.  

 
11.3 Luft und Klima 
 
 Durch die Lage des Plangebietes innerhalb einer bebauten Struktur an einer Staatsstra-

ße ist davon auszugehen, dass durch das geplante Vorhaben nur geringfügige und un-
erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Luft und Klima zu erwarten sind.  
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11.4 Artenschutz 
 
 Für das Plangebiet wurde im Jahr 2013 eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung von 

den Landschaftsarchitekten Trölenberg und Vogt ausgearbeitet.  
 
 In der saP wurden: 
 - die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 Ände-

rung BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle euro-
päischen Vogelarten, Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie) sowie der „Verantwor-
tungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG, die durch das Vorhaben erfüllt wer-
den können, ermittelt und dargestellt.  

 - ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahme von den Verbo-
ten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft. 

 
 Folgende artenschutzrechtliche Einschätzungen der Eingriffsauswirkungen können ge-

troffen werden: 
 
 • Wochenstuben oder Winterquartiere von gefährdeten Fledermausarten sind nicht 

vorhanden, allenfalls Tagesverstecke können nicht ganz ausgeschlossen werden. 
Nahrungsraum steht in der Umgebung weiterhin ausreichend zur Verfügung und 
wird mit geplanten Grünflächen teilweise auch wieder hergestellt. 

  Von den gebüschbrütenden Vogelarten sind allenfalls weit verbreitete und unge-
fährdete Arten zu erwarten. Zur Nistplatz- und Nahrungssuche können die betroffe-
nen Vogelarten ohne weiteres auf benachbarte Wiesen und Gehölzbiotope auswei-
chen. 

  Um die baubedingte Tötung und Verletzung von artenschutzrelevanten Fledermaus- 
und Vogelarten zu vermeiden, ist die Baumfällung/Gehölzrodung im Zeitraum Okto-
ber bis Ende Februar vorzusehen. 

  Die vom Eingriff betroffenen ökologischen Funktionen bleiben im räumlichen Zu-
sammenhang gewahrt. Das Schädigungsverbot für Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1 BNatSchG wird demnach erfüllt.  

 
 • Während der Bauzeit kann es (z.B. durch Lärm, Licht, optische Störreize oder stoff-  
  liche Emissionen) zu vorübergehenden Störungen von Fledermäusen und Vögeln in 

der näheren Umgebung des Planungsgebietes kommen. Barrierewirkungen sind 
nicht zu erwarten.  

  Die gestörten Tiere können jedoch auf benachbarte Biotope ausweichen.  
  Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes der Populationen in Folge der 

Baumaßnahme kann ausgeschlossen werden, das Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 
Nr. 2 BNatSchG wird nicht erfüllt.  

 
 Im Ergebnis wird festgestellt, dass bei Durchführung der Planung nicht mit  
 erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist.  
 
 
 

BP-1802-BG.doc 



- 25 - 

12. VORHABEN- UND ERSCHLIESSUNGSPLAN 
 
 Die Planzeichnung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes enthält Festsetzungen 

nach § 9 BauGB in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung und der Planzeichen-
verordnung. Dargestellt sind das geplante hochbauliche Projekt durch Anordnung, 
Grundfläche des Baukörpers, Bauvolumen und die Verkehrserschließung.  

 
 Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist in der Form des Projektplanes erstellt und ist 

Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes. Grundlage ist die Baueingabe-
planung des Ingenieurbüros für Bauwesen Baunach, Helmstadt, vom 22.05.2017 mit 
Lageplan und Ansichten unter Angabe der Höhenkoten. 

 Dargestellt sind die verkehrliche Erschließung, die baulichen Anlagen, die Außenanla-
gen mit den Stellplätzen sowie die Entwässerung mit Leitungsführung, Absatzbecken 
und Stauraumkanal. 

 Die Aussagen zu der Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung sowie der Abwasserbesei-
tigung sind in der vorliegenden Begründung unter Punkt 7 „Technische Infrastruktur“ ent- 

 halten. 
 
 
 
13. DURCHFÜHRUNGSVERTRAG 
 
 Der Durchführungsvertrag mit den Erschließungs- und Durchführungspflichten des 

Vorhabenträgers, der Fachmärkte Erlenbach GmbH, Depotstraße 2, 63843 Niedernberg, 
vertreten durch Herrn Werner Kunkel, vom 31.08.2017 ist Bestandteil des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes.  
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14. FÖRMLICHER VERFAHRENSVERLAUF 
 
 Verfahrensschritt   Datum/Zeitraum 
 
 Aufstellungsbeschluss 
 Stadtrat: 
 Beschluss zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 für den Bereich des bestehenden Geländes des TV Erlenbach am  
 Seeweg zur Verwirklichung eines Fachmarktkonzeptes. 
 Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Alte Turnhalle“. 31.07.2014  
 
 Stadtrat: 
 Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 
 § 13a BauGB -Bebauungsplan der Innenentwicklung- 
 mit Erweiterung des Geltungsbereiches für eine zweite Erschließung. 22.10.2015  
 
 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
 Stadtrat: 
 Beschluss zur Billigung des Planentwurfes in der vorgelegten Fassung 
 und zur Durchführung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB  
 der öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
 und der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2  
 Nr. 3 BauGB.   28.07.2016  
 
 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und 26.08.2016  
 sonstigen Träger öffentlicher Belange  bis 26.09.2016  
 
 Erneute öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung nach 20.02.2017 
 § 4a Abs. 3 BauGB  bis 06.03.2017 
 
 Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
 Stadtrat: 
 Bericht über das Ergebnis der öffentlichen Auslegung und Beteiligung 
 der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
 erneuten Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. 
 Beratung und Beschlussfassung. 
 Mit Beschluss des Stadtrates wird der vorhabenbezogene Bebauungs- 
 plan „Alte Turnhalle“ in der Fassung vom 04.09.2017 nach § 10 Abs. 1  
 BauGB als Satzung beschlossen.  30.01.2018 
 
 
 
Ausgearbeitet:      Anerkannt: 
 
Bauatelier   
Dipl. - Ing.(FH) Christine Richter, Architektin                       
Dipl. - Ing.   Wolfgang   Schäffner,  Architekt                        
Wilhelmstraße  59,  63741 Aschaffenburg                          
Telefon: 06021/424101          Fax: 06021/450323            Erster Bürgermeister der   
E-Mail:Schaeffner-Architekturbuero@t-online.de             Stadt Erlenbach a. Main 
  
 
Aschaffenburg,   07.07.2016                                             Erlenbach a. Main,  
ergänzt,              01.08.2016 
ergänzt,      31.01.2017 
ergänzt,      04.09.2017 
ergänzt,      30.01.2018 
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Stadt Erlenbach a.Main 

 

 

Beschlussbuchauszug 

 
Auszug aus dem Sitzungsbuch der Stadt Erlenbach a.Main 
 
Sitzung des Stadtrates am 22.10.2015 
 
Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich. 
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben. 
 

 
4. B-Plan "Alte Turnhalle"; 

Aufstellungsbeschluss zum Neubau von Fachmärkten zur Nahversorgung 
 
Die Fachmärkte Erlenbach GmbH, Industriestraße 18, 63811 Stockstadt, vertreten durch Herrn 
Werner Kunkel, plant im Bereich des bestehenden Geländes des TV Erlenbach, Miltenberger 
Straße/Seeweg den Neubau von zwei Fachmärkten - ALDI-Filiale und REWE-Getränkemarkt - 
sowie einem Gewerbeobjekt mit Handel und Dienstleistung. 
Zur Erinnerung:  
Am 31.07.2014 erfolgte die Beschlussfassung zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes, mit dem Ziel der Verwirklichung eines Fachmarktkonzeptes mit mindestens 
zwei selbständigen Baukörpern ohne Erschließung von der Miltenberger Straße. 
Die Erschließung der Fachmärkte und des Gewerbeobjektes soll zur Entlastung des 
Knotenpunktes Miltenberger Straße/Seeweg und Minderung der Beeinträchtigung für die 
Anwohner über zwei Anbindungen erfolgen. Die Zufahrten für den Kunden- und Anlieferverkehr 
sind, einerseits im Norden über den bestehenden REWE–Markt auf die Berliner Straße, 
andererseits im Süden über den Seeweg, vorgesehen. Der Umgriff des Planungsbereiches für 
das neue Vorhaben schließt somit auch Grundstücksflächen des bestehenden REWE–Marktes 
ein, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erschließung von der Berliner Straße 
zu schaffen. 
Beantragt wird die Beschlussfassung über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes nach § 13 a BauGB, Bebauungsplan der Innenentwicklung, mit dem 
erweiterten Geltungsbereich für den Neubau von den Fachmärkten ALDI und REWE sowie 
einem Gewerbeobjekt mit Handel und Dienstleistung. 
Die am 30.06.2011 erstmals beschlossene B-Planaufstellung zur Errichtung eines 
Nahversorgungszentrums (für Fa. Kaufland) wäre zusätzlich aufzuheben. 
 
Diskussionsverlauf: 
Bürgermeister Michael Berninger führt kurz ins Thema ein. 
 
Anschließend erläutern Frau Christine Richter und Herr Werner Kunkel, der Investor, anhand 
der als Anlage 2 und 3 diesem Protokoll beigefügten Pläne das geplante Bauvorhaben und 
berichten über den Stand des Verfahrens. 
 
Nach eingehender Diskussion wird über den Beschlussvorschlag der Verwaltung abgestimmt. 
Dabei wird der Zusatz, dass Grundlage für die Bauleitplanungen auch der Beschluss des 
Stadtrates vom 31.07.2014 ist, ergänzt. 
 
Rechtsgrundlage: 
§§ 2, 13a BauGB 
 
Beschluss: 
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB wird für den Bereich des bestehenden Geländes des TV Erlenbach 
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beim Seeweg, unter Einbeziehung von Grundstücksflächen des bestehenden REWE-Marktes, 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung für den Neubau der Fachmärkte ALDI und REWE sowie einem 
Gewerbeobjekt mit Handel und Dienstleistung beschlossen. 
Die Großflächigkeit der baulichen Vorhaben erfordert die Ausweisung eines Sondergebietes 
nach § 11 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. 
Grundlage für die Bauleitplanung sind die Festlegungen zum Einzelhandelskonzept gemäß den 
Stadtratsbeschlüssen vom 21.10.2010, 28.02.2012, 26.04.2012 und 31.07.2014. 
Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung „Alte Turnhalle“. 
Gleichzeitig wird im Parallelverfahren die Änderung des Flächennutzungsplans durchgeführt. 
Die am 30.06.2011 beschlossene Aufstellung eines Bebauungsplans zur Errichtung eines 
Nahversorgungszentrums wird aufgehoben. 
 
Mehrheitlich beschlossen Ja 19  Nein 1  Anwesend 20   
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STADT ERLENBACH A. MAIN 
Auszug aus dem Protokoll über die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 21.10.2010 
 
 
 
7. Stadtentwicklung; 

Beschluss über die Festlegungen im Einzelhandelskonzept 
 
Sitzungsverlauf: 
Der Sachverhalt wurde bereits ausführlich in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
12.10.2010 erörtert. BGM Michael Berninger stellt anhand der als Anlage 3 beigefügten 
Präsentation nochmals die im Hinblick auf das vorliegende Einzelhandelsgutachten notwendigen 
Schlussfolgerungen und Beschlussempfehlungen vor. 
 
In der anschließenden Diskussion wurden im Wesentlichen folgende Argumente vorgetragen: 
 
Die Befürworter der vorgelegten Beschlussempfehlungen sehen darin einen Interessensausgleich 
zwischen allen Beteiligten. Es handele sich um eine Grundsatzentscheidung, die weitere 
Planungen bezüglich der Stadtentwicklung ermögliche, ohne den Stadtrat seiner 
Handlungsmöglichkeiten in der Zukunft zu berauben. 
 
Die Stadtratsmitglieder, die der Beschlussfassung kritisch bis ablehnend gegenüber stehen, 
befürchten, dass dadurch eine zentrumsschädliche Entwicklung eingeleitet wird und die 
Rückforderung von Städtebaufördergeldern für die Bahnstraße drohe. 
 
Alle Stadtratsmitglieder wollen jedoch den TV Erlenbach bei der Realisierung seiner neuen 
Sporthalle unterstützen. Es wird daher angeregt, unabhängig von der weiteren Entwicklung 
aufgrund der heutigen Beschlussfassung, nochmals alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu 
prüfen. 
 
Auch sprechen sich alle Stadtratsmitglieder dafür aus, die Weiterentwicklung des Stadtzentrums 
um die Bahnstraße aktiv zu betreiben. 
 
Auf Antrag von SR Heinz Firmbach wird sein Abstimmungsverhalten gemäß Artikel 54 Abs. 1 Satz 
3 der Gemeindeordnung (GO) im Protokoll festgehalten. 
 
Beschluss: 
Der Stadtrat nimmt den Inhalt des Einzelhandelsgutachtens zur Kenntnis. Es ist künftig informelle 
und konzeptionelle Grundlage der Einzelhandelsentwicklung. 
Aufgrund der Feststellungen des Gutachtens wird (EHG, S. 38) 

 der Bereich um die Bahnstraße als Zentraler Versorgungsbereich entsprechend BauGB 
i.V.m. BauNVO festgelegt. 

die im Gutachten vorgeschlagene „Erlenbacher Liste“ der zentrenrelevanten Sortimente 
beschlossen. 
 
Abstimmung: 22:2 
Anmerkung: 
SR Heinz Firmbach stimmt mit JA 
Beschluss: 
Basierend auf den Empfehlungen des Gutachtens werden folgende „Ergänzende 
Versorgungsbereiche“ festgelegt (EHG, S. 37,49): 

o Pfützenäcker 
o TVE-Gelände 
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o Bereich Miltenberger-/Berliner Straße (südlich des Logo-Getränkemarktes bzw. westlich 
von REWE) 

 
In den Ergänzenden Versorgungsbereichen  sind zulässig: 

o Generell die nichtzentrenrelevanten Sortimente der „Erlenbacher Liste“, auch über der 
Grenze der Großflächigkeit 
In diesem Fall dürfen max. 10 % der jeweilig angesetzten Gesamtverkaufsfläche aus 
zentrenrelevanten Randsortimenten bestehen (vgl. EHG, S. 53). 

o Generell die nahversorgungsrelevanten Sortimente der „Erlenbacher Liste“. Auch hier 
dürfen nur max. 10 % der jeweilig angesetzten Gesamtverkaufsfläche branchentypische 
innenstadtrelevante Randsortimente angeboten werden. Im Ausnahmefall auch über der 
Grenze der Großflächigkeit, wenn  

o die Verträglichkeit des konkreten Vorhabens mit den Zielen der 
Städtebauförderungsprogramme und der Landes- und Regionalplanung auf dem 
Wege einer projektspezifischen Wirkungsanalyse durch den Vorhabensträger 
nachgewiesen wurde (EHG, S. 52,54). 

o keine Rückzahlung von bereits erhaltenen Städtebauförderungsmitteln ausgelöst 
wird. 

o Ausnahmsweise zentrenrelevante Sortimente, wenn 
o kein großflächiger Einzelhandel nach der BauNVO entsteht,  
o nachweisbar entsprechende Flächen im Zentralen Versorgungsbereich aktuell und 

in absehbarer Zukunft nicht zur Verfügung stehen, 
o entsprechende Sortimente in der Bahnstraße bereits vorhanden sind, dann pro 

Hauptwarengruppe gemäß Definition Seite 57 EHG jeweils begrenzt auf insgesamt 
800 qm Verkaufsfläche für alle ergänzenden Versorgungsbereiche zusammen, 

o entsprechende Sortimente in der Bahnstraße noch nicht vorhanden sind, dann je 
Sortiment gemäß Definition Seite 44 EHG auf maximal 800 qm Verkaufsfläche, 

o die Verträglichkeit des konkreten Vorhabens mit den Zielen der 
Städtebauförderungsprogramme und der Landes- und Regionalplanung auf dem 
Wege einer projektspezifischen Wirkungsanalyse durch den Vorhabensträger 
nachgewiesen wurde (EHG, S. 52,54), 

o keine Rückzahlung von bereits erhaltenen Städtebauförderungsmitteln ausgelöst 
wird. 

 
Auf TVE-Gelände werden zugelassen: 

o Insgesamt Einzelhandelsentwicklungen bis zu 3.000 qm (vgl. EHG, S. 53) 
o Keine kleinflächigen Ladeneinheiten (EHG, S. 54) unter 200 qm 

 
Um ein möglichst umfassendes Sortimentsangebot innerhalb der Stadt zu erreichen, sind 
Investoren und Grundstücksbesitzer aufgefordert, die bisher noch fehlenden Sortimente in ihren 
Planungen vorrangig zu berücksichtigen. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechend auf die 
Entscheidungsträger einzuwirken. 
 
Abstimmung: 18:6 
Anmerkung: 
SR Heinz Firmbach stimmt mit NEIN 
Beschluss: 
Der Stadtrat beschließt die Einrichtung einer Projektgruppe unter Federführung der StadtBAU 
GmbH und unter Beteiligung des Vereins für Handel und Gewerbe und Stadträten zur 
Untersuchung der konkreten Möglichkeiten der künftigen Nutzung der städtischen Liegenschaften 
und der städtebaulichen Umgestaltung des Bereiches rund um das Rathaus. Hierzu soll eine 
fachliche Begleitung und Beratung durch geeignete Unternehmen erfolgen. Grundlage bilden die 
Vorschläge aus dem Einzelhandelsgutachten. Die Projektgruppe soll bis Januar 2011 erstmals 
zusammentreten. 
 
Abstimmung: 24:0
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STADT ERLENBACH A. MAIN 
Auszug aus dem Protokoll über die öffentliche Sitzung des Stadtrates am 26.04.2012 
 
 
 
6. Stadtentwicklung auf dem bestehenden TVE-Gelände; Beschluss über die 

Zulässigkeit des Sortiments Toto-Lotto-Zeitschriften 
 
Sachverhalt: 
Der Investor, der derzeit mit dem Turnverein Erlenbach in Verhandlungen bezüglich der 
Realisierung eines Einzelhandelsprojektes auf der Grundstücksfläche im Seeweg steht, war mit 
dem Beschluss des Stadtrates vom 28.02.2012, der einen Ausschluss des Sortiments von Toto-
Lotto-Zeitschriften vorsah, nicht einverstanden. 
Er hatte nun von der Fa. Bulwien Gesa AG, München, eine schriftliche Kurzeinschätzung 
vorgelegt, die die Etablierung einer Einheit mit Toto-Lotto-Zeitschriften auf einer Mietfläche von 50 
qm aufgrund der Kleinteiligkeit positiv beurteilt und die geplante Ansiedlung in Bezug auf das 
Einzelhandelskonzept durchwegs konform sieht. 
 
Eine erneute Vorlage des Sachverhaltes bei der Regierung von Unterfranken, Städtebauförderung, 
ergab, dass in Anbetracht der erneut vorgetragenen plausiblen Gründe aus Sicht des Städtebaus 
und der Städtebauförderung mit dem Vorhaben Einverständnis besteht. Es ist jedoch auch bei 
weiteren Planungen auf das der Stadt vorliegende Einzelhandelsentwicklungskonzept abzustellen 
und darauf zu achten, dass keine Sortimente angesiedelt werden, die der Entwicklung der 
Innenstadt schaden könnten.  
 
Beschlussempfehlung: 
Aufgrund der Prüfung durch die Fa. Bulwien Gesa AG, München, und anschließenden positiven 
Beurteilung des geplanten Sortimentes Toto-Lotto-Zeitschriften durch die Regierung von 
Unterfranken wird entgegen des Stadtratsbeschlusses vom 28.02.2012 die geplante 
Verkaufseinheit mit max. 50 qm im Rahmen des Einzelhandelsprojektes zugelassen, weil keine 
zentrumsschädigende Wirkung zu erwarten ist.  
 
Beschluss: 
Aufgrund der Prüfung durch die Fa. Bulwien Gesa AG, München und anschließenden positiven 
Beurteilung des geplanten Sortimentes Toto-Lotto-Zeitschriften durch die Regierung von 
Unterfranken wird entgegen des Stadtratsbeschlusses vom 28.02.2012 die geplante 
Verkaufseinheit mit max. 50 qm im Rahmen des Einzelhandelsprojektes zugelassen, weil keine 
zentrumsschädigende Wirkung zu erwarten ist.  
 
Abstimmung: 15:7 
 

 
 
Erlenbach. Main, 20.11.2013  Für die Richtigkeit des Auszuges 
 
 
  i.A. 
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REGIERUNG VON UNTERFRANKEN 

Regierung von Unterfranken      97064 Würzburg 

 

  
Ingenieurbüro für Bauwesen Baunach 
Würzburger Str. 52 

 
97264 Helmstadt 
 
per E-Mail (heimann@ib-baunach.de) 
 
 
 
Ihre Zeichen, Unser Zeichen (bitte angeben) 
Ihre Nachricht vom Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Telefon (09 31) Telefax (09 31) Zi.-Nr. Datum 

  380-1279 380-2279 291 23.05.2016 
  sebastian.buechs@reg-ufr.bayern.de 

 
 
Objektentwicklung: Neubau von Fachmärkten zur Nahversorgung, Miltenberger Straße in 
63906 Erlenbach am Main, Landkreis Miltenberg 
Landesplanerische und städtebauliche Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die „Fachmärkte Erlenbach GmbH“, Industriestraße 18, 63811 Stockstadt plant die Errichtung 

von drei Fachmärkten zur Nahversorgung in der Miltenberger Str. (ST 2309), Ecke Seeweg in 

Erlenbach am Main. Konkret sind ein ALDI-Markt, ein REWE-Getränkemarkt sowie ein Drogerie-

fachmarkt vorgesehen. Der Standort umfasst die Flurstücke 2694/23, 2630/1, 2635/1, 2630 so-

wie 2535/5. Als Verkaufsfläche sind laut Ihren Angaben für den Aldi-Markt 1.110,97 m2 vorgese-

hen, für den REWE-Getränkemarkt 664,41 m2 (Verkaufsfläche, Windfang und Außenverkaufsflä-

che)  sowie für den Drogeriefachmarkt 750 m2.  

 

Aus landesplanerischer Sicht ist zu dem Vorhaben Folgendes festzustellen: 

 

1. Neubau Aldi-Markt   

Bei der geplanten Größe des Aldi-Marktes handelt es sich um ein Einzelhandelsgroßprojekt 

gem. § 11 Abs. 3 Nr. 2 Baunutzungsverordnung (großflächiger Einzelhandelsbetrieb, der sich 

nach Art, Lage und Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und Landespla-

nung oder auf die städtebauliche Ordnung und Entwicklung nicht nur unwesentlich auswirken 

kann). Dieser stellt i.S.d. Begründung zu Ziel 5.3.1 des Landesentwicklungsprogramms Bayern 

2013 (LEP) ein Einzelhandelsgroßprojekt dar. Damit sind die Einzelhandelsziele des LEP zu 

beachten. 

rki/she 
27.04.2016 

24-8314.2-6-14 
Herr Büchs 
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 ... 

Gem. Ziel 5.3.1 LEP sind Flächenausweisungen für Nahversorgungsbetriebe bis 1.200 m² Ver-

kaufsfläche in allen Gemeinden zulässig. Beim Aldi-Markt handelt es sich um einen Nahversor-

gungsbetrieb im Sinne von Ziel 5.3.1 LEP, die Verkaufsfläche bleibt mit 1.110,97 m² deutlich 

unter dem Schwellenwert von 1.200 m². Damit ist die gewünschte Verkaufsflächengröße lan-

desplanerisch nicht zu beanstanden. 

Gem. Ziel 5.3.2 LEP (Lage in der Gemeinde) hat die Flächenausweisung für Einzelhandels-

großprojekte an städtebaulich integrierten Standorten zu erfolgen. In östlicher und südlicher Ent-

fernung grenzen Wohngebiete direkt an den Standort an. Der Ortskern von Erlenbach ist in ca. 

400 m Fußweg zu erreichen, an der Kreuzung Seeweg besteht hierfür eine Lichtsignalanlage 

(LSA) für Fußgänger, die den sicheren Überweg über die Miltenberger Straße gewährleistet. Die 

nächste Bushaltestelle (Pfützenäcker) ist in rd. 250 m Entfernung ebenfalls fußläufig mittels LSA 

zu erreichen. Der Standort ist damit ortsüblich an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) 

angebunden. Nach übereinstimmender Ansicht der höheren Landesplanungsbehörde und des 

Städtebaus wird der Standort im Sinne von Ziel 5.3.2 LEP als integriert angesehen. 

Die Errichtung des Aldi-Marktes entspricht den Einzelhandelszielen des LEP und des Regional-

plans Bayerischer Untermain. 

 
2. Rewe-Getränkemarkt und Drogeriefachmarkt 

Durch den Neubau des eigenständigen REWE-Getränkemarkts mit 664,41 m2 Verkaufsfläche 

bzw. 967 m2 Geschossfläche und des Drogeriemarktes mit 750 m2 Verkaufsfläche bzw. 987 m2 

Geschossfläche entstehen h.E. keine weiteren großflächigen Einzelhandelsbetriebe gemäß § 11 

Abs. 3 BauNVO. Damit sind diese Märkte, jedenfalls jeweils für sich betrachtet, nicht von den 

Regelungen des LEP zu Einzelhandelsgroßprojekten erfasst. Diese Einschätzung folgt der An-

nahme, dass es sich hierbei um selbstständige Funktionseinheiten handelt. Indizien für eine 

Selbstständigkeit in diesem Sinne sind gem. Urteil des OVG NRW vom 25. April 2005 u. a. eine 

bautechnische Gestaltung, die es erlaubt, dass jeder Betrieb von den betrieblichen Abläufen her 

für sich funktionsfähig ist, eigene Zugänge, Kassenbereiche und Sozialräume und eine eigen-

ständige Andienung hat. Für eine Selbstständigkeit spricht demnach auch, wenn die Verkaufs- 

und Lageraktivitäten der Betriebe vollständig voneinander getrennt sind, wenn sie von verschie-

denen Betreibern mit unterschiedlichem Betriebszweck betrieben werden, jederzeit unabhängig 

voneinander den Eigentümer wie den Mieter wechseln können, ihren Geschäftsbetrieb einstellen 

oder die jeweiligen Räumlichkeiten über eine Nutzungsänderung einer geänderten Nutzung zu-

führen können, ohne dass davon der oder die anderen Betriebe betroffen werden. 
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3. Agglomeration / Gesamtbetrachtung 
Selbst bei Annahme einer Agglomeration mit dem bestehenden REWE-Markt bliebe die Ge-

samtverkaufsfläche dieser Märkte unter den Obergrenzen gem. Ziel 5.3.3 LEP. Das Vorhaben ist 

somit auch in seiner gesamten Größe nicht zu beanstanden. 

Gem. Ziel B IV 2.4.2 RP1 soll in den Mittelzentren auf die Erhaltung und den Ausbau des Wa-

renangebots für den allgemeinen und gehobenen Bedarf hingewirkt werden (…). Durch die Er-

richtung der Einzelhandelsbetriebe wird in diesen Sortimenten das Angebot im gemeinsamen 

Mittelzentrum Obernburg a.Main/Elsenfeld/Erlenbach a.Main ausgebaut und verbessert, was im 

Sinne von Ziel B IV 2.4.2 RP1 positiv zu bewerten ist. 

 
4. Fazit 

Insgesamt ist festzustellen, dass die Einzelhandelsfestlegungen des LEP und des RP1 dem 

Vorhaben nicht entgegenstehen. Von der höheren Landesplanungsbehörde sowie vom Sachge-

biet Städtebau werden bezüglich des Einzelhandels keine Einwände erhoben. 

 

5. Hinweise 
Diese Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf die Einzelhandelsproblematik aus der Sicht 

der Raumordnung und Landesplanung sowie des Städtebaus und der Städtebauförderung. Das 

Sachgebiet Städtebau verweist zudem auf die Stellungnahme aus dem Jahre 2012 sowie auf 

die Ziele des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts und des Einzelhandelskon-

zepts der Stadt Erlenbach a. Main. 

Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist mit dieser Stellungnahme nicht 

verbunden. Die Entscheidung bauleitplanerisch aktiv zu werden, liegt allein bei der Gemeinde. 

Die Zuständigkeit für die baurechtliche Beurteilung liegt beim Landratsamt. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Büchs
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